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Stellungnahme des BMWF 

In der Anlage wird in 25 Ausfertigungen die Stellungnahme des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Krankenanstaltengesetz geän­

dert wird übermittelt. 

ANLAGE 

F.d.R.d.A. : 

��� 

Wien, 16. Dezember 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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GZ 5442/27-7/92 

Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Krankenanstaltengesetz geändert wird; 
Stellungnahme 

WF 
MINORITENPLATZ 5 
A-1014 WIEN 
TELEFON 
(0222) 5312 0-0 
OVR 0000175 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung beehrt 

sich zu dem mit do. GZ 21.601/7-II/A/5/92 ausgesendeten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Krankenanstaltengesetz ge­

ändert wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Im Hinblick auf eine Novelle zum Krankenanstaltengesetz des 

Bundes sieht sich das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung grundsätzlich und einleitend veranlaßt, zunächst 

einmal darauf hinzuweisen, daß vom Bundesministerium für Wis­

senschaft und Forschung dem do. Bundesministerium für Gesund­

heit, Sport und Konsumentenschutz Vorschläge für Sonderbestim­
mangen für Medizinische Fakultäten sowie auch für eine Neufas­

sung des S 46°KAG in den letzten beiden Jahren übermittelt 

wurden. Während die Vorschläge des Bundesministeriums für Wis­

senschaft und Forschung zu § 46 KAG dankenswerterweise vollin­

haltlich übernommen wurden, fanden bedauerlicherweise die mit 

eingehender sachlicher Begründung dargelegten Vorschläge für 

Sonderbestimmungen für Medizinische Fakultäten keine Berück­

sichtigung. Diesbezüglich wird bei den einzelnen Punkten des 

Gesetzentwurfes sowie auch noch abschließend Bezug genommen 

werden. 
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Zu den im einzelnen vorgeschlagenen Bestimmungen ist festzu­

stellen: 

Zu Z. 1 es 2a Ahs. 1 lit.a): 

Hinsichtlich der "weiteren medizinischen Sonderfächer" sollte 

die Kinderheilkunde gleichrangig mit der Chirurgie, der Gynäko­

logie und Geburtshilfe und der Inneren Medizin behandelt wer­

den. Österreich ist in der Kinderheilkunde fachärztlich immer 

noch unterversorgt, dies gilt sowohl für die frei niedergelas­

senen Fachärzte als auch für die Kinderabteilungen von Kranken­

anstalten. Gerade bei Kindern ist ein Transfer in Schwerpunkt­

krankenhäuser wegen des erschwerten Kontaktes zu den Eltern, 

denen auf der psychischen Seite ein wesentlicher Beitrag zur 

Gesundung der Kinder zukommt, problematisch. 

Zu den Ziffern 3 (S 3), 4 (SS 3a-3d) und 5 (S 4): 

Es sollte in geeigneter Form eine Einbindung des Bundesministe­

rium für Wissenschaft und Forschung in die gemäß §§ 3 bis 3d 

vorgesehenen Verfahren gesetzlich geregelt werden, wenn die 

Krankenanstalt gleichzeitig als Universitätseinrichtung dient 

bzw. dienen soll. 

Zu Z. 5 (S 4): 

§ 4 Ahs. 1 des Entwurfes sieht vor, daß "jede geplante Ver­

änderung der Krankenanstalt, die die räumliche oder apparative 

Ausstattung oder das Leistungsanbot betrifft (Anmerkung: d. h. 

u. a. auch jede apparative Ausstattung bzw. jedes neue Gerät 

etc. ) ,  der Landesregierung anzuzeigen ist". Da auch aus den 

Erläuterungen keine präzise Festlegung zu erkennen ist, was 

darunter zu verstehen ist, kann aus dem Wortlaut nur eine Ym= 
fassende, jede einzelne (welche auch immer! ) "apparative Aus-
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stattung" (d. h. auch einzelnes Gerät) verstanden werden bzw. 

wäre dieses anzuzeigen. Abgesehen von der Richtigkeit und Not­

wendigkeit einer derartigen Anzeigepflicht, würde dies einen 

überaus aufwendigen Verwaltungsaufwand sowohl bei der Kranken­

anstalt wie auch bei der Landesregierung (dem Amt der Landes­

regierung) hervorrufen. Eine diesbezügliche Überprüfung und 

KlarsteIlung wäre wünschenswert. 

Zu Z. 7 (5 6): 

Für Krankenanstalten, die gleichzeitig als klinischer Bereich 

einer Medizinischen Fakultät dienen, sind unbedingt Sonderbe­

stimmungen notwendig. Es sollte einerseits eine Akkordierung 

der Anstaltsordnung mit den Organisationsvorschriften der Uni­

versität und andererseits eine Bedachtnahme auf den Betrieb der 

Medizinischen Fakultät erfolgen. Zu Abs. 3 Z. 1 wird - ange­

sichts solcher Detailregelungen - angeregt, auch regelmäßige 

Besprechungen nicht nur zwischen ärztlichen und nichtärztlichen 

Personal, sondern auch zwischen den leitenden Ärzten und den 

anderen Ärzten der betreffenden Organisationseinheit sowie 

zwischen den leitenden Ärzten der Abteilungen bzw. klinischen 

Abteilungen vorzuschreiben. 

Zu Z. 8 (5 6a): 

Angesichts der immer größeren Bedeutung technischer Einrichtun­

gen in Krankenanstalten wäre es wohl sinnvoll, bei einer so 

starken Ausweitung der kollegialen Führung auch den Leiter der 

technischen Dienste einzubinden. Weiters sollte auch durch 

Gesetz dafür gesorgt werden, daß bei Krankenanstalten, die 

gleichzeitig universitären Zwecken dienen, auch die Medizini­

sche Fakultät in der kollegialen Führung vertreten ist. Denkbar 

wäre auch, daß z. B. zumindestens der ärztliche Direktor über 

Vorschlag oder im Einvernehmen mit der Medizinischen Fakultät 
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bestellt wird, oder auch, daß mit dem Rechtsträger der Uni­

versität bei der Bestellung der kollegialen Führung eine Ver­

ständigung zu erfolgen hat. 

� 

Zu Z. 10 (5 7 Abs. 4): 

Bei Krankenabteilungen und der Prosektur ist eine Leitung durch 

einen Nicht-Arzt weiterhin immer auszuschließen. Die Bestimmung 

wäre also etwas differenzierter zu fassen. Außerdem sollten 

auch in dieser Gesetzesstelle Sonderbestimmungen für die Kran­

kenanstalten vorgesehen werden, die gleichzeitig Universitäts­

aufgaben erfüllen. S 7 richtet sich nämlich an den Rechstträger 

der Krankenanstalt, die Ausnahmeregelung des S 7 Abs. 6 ist zu 

eng, weil sie nur auf den ärztlichen Direktor und den Leiter 

der Prosektur bezogen ist. 

Zu Z. 11 (5 8 Abs. 1): 

Zum schon bisher geltenden Text (also dem nunmehr ersten Satz 

des § 8 Abs. 1) ist anzumerken, daß die Worte "daß ärztliche 

Hilfe in der Anstalt jederzeit sofort erreichbar ist" offenbar 

zunehmend mißverstanden werden. Immer wieder ist zu hören, daß 

in einer Abteilung kein Facharzt, sondern nur ein in Ausbildung 

stehender Arzt anwesend ist. Außerdem soll es (auch an Uni­

versitätskliniken) vorkommen, die sofortige Erreichbarkeit da­

hingehend zu verstehen, daß der betreffende Facharzt tele­

fonisch von außerhalb der Krankenanstalt (Wohnung, Ordination) 

herbeigerufen werden kann. Die entsprechende Wortfolge im er­

sten Satz des Abs. 1 sollte daher künftig lauten "daß gualifi­

zierte ärztliche Hilfe in der Anstalt jederzeit sofort � 
Verfügung steht". 

Zur Ergänzung des S 8 Abs. 1 ist festzustellen, daß es sich bei 

den hier abzudeckenden medizinischen Anliegen der Patienten 

wohl um "allgemeine medizinische Anliegen" und nicht um die 
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fachärztliche Betreuung handelt. Diese hier beschriebene Funk­

tion soll nach den ho. Informationen nicht von einem Facharzt 

des betreffenden Sonderfaches, sondern eher von einem Prakti­

schen Arzt erfüllt werden. 

Schließlich muß erkannt werden, daß durch den § S Ahs. 1 anzu­

fügenden Satz unterschiedliche Sachverhalte geregelt werden. 

Einmal das Anliegen des "zur-Verfügung-stehens" eines Arztes 

(für "allgemeine medizinische Anliegen") für Pfleglinge. Zum 

anderen, daß "die in der Krankenanstalt tätigen Ärzte (An­

merkung: gemeint können wohl nur "ALLE Ärzte" sein) ihrer Fort­

bildungspflicht (regelmäßig - Anmerkung: was immer darunter 

verstanden werden soll und wohl auch noch zu definieren wäre) 

nachkommen können sollen. Beide nicht in Zusammenhang stehenden 

Sachverhalte sollten wohl auch besser getrennt geregelt werden 

(und nicht in einem Satz unter einem) ; letzteres wohl zweck­

mäßiger in einer eigenen Bestimmung, so wie der neue S 11 d 

oder allenfalls gemeinsam mit dieser Bestimmung. 

Zu Z. 12 (§ 8a): 

Auch in diesem Punkt sollte die Medizinische Fakultät eingebun­

den werden, wenn die Krankenanstalt gleichzeitig als Universi­

tätseinrichtung dient. 

Zu Z. 13 (S Sc): 

In der Ethik-Kommission, wie sie durch den Gesetzentwurf vorge­

schlagen wird, sind medizinische Kompetenz und Ärzte deutlich 

unterrepräsentiert. Bei klinischen Prüfungen von Arzneimitteln 

müßte der Kommission gemäß dem Gesetzentwurf bei Erfüllung der 

gesetzlichen Mindesterfordernisse nur ein Arzt angehören. Bei 

klinischen Prüfungen neuer medizinischer Methoden und neuer 

Medizinprodukte würde nur ein Facha�zt hinzutreten. 
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Nach ho. Auffassung ist diese Regelung im Hinblick auf die 

Notwendigkeit medizinischer Sachkompetenz absolut unbefriedi­

gend. Gegenüber der geltenden Rechtslage würde sich das Ver­

hältnis Ärzte zu Nichtärzte überdies ganz eindeutig zum Nach­

teil der Ärzte verschlechtern. 

Weiters ist anzumerken, daß die Durchführung von klinischen 

Prüfungen in den angeführten Bereichen (Arzneimittel, medizi­

nische Methoden, Medizinprodukte) mit dem Forschungsauftrag der 

Universitätskliniken und sonstigen Universitätseinrichtungen 

des klinischen Bereiches geradezu prioritär und untrennbar ver­

bunden und einer Medizinischen Fakultät bzw. ihren Einrichtun­

gen als Aufgabestellung übertragen ist. 

Sonderbestimmungen für Universitätskliniken und klinische In­

stitute sind daher hiefür unerlässlich; die klinische Prüfung 

von Arzneimitteln steht in untrennbarem Zusammenhang mit der 

klinischen Forschung. Es muß daher an Krankenanstalten, die 

gleichzeitig als klinischer Bereich einer Klinischen Fakultät 

dienen, nicht nur die Fakultät in dieser Ethik-Kommission ver­

treten sein, sondern es muß ihr sogar die Zusammensetzung oder 

die Führung dieser Kommission übertragen werden. Falls man sich 

diesem Vorschlag nicht anschließen könnte, müßte jedenfalls die 

Medizinische Fakultät bzw. Universität entsprechend stark, d. h. 

mit ausreichender Sachkompetenz repräsentiert sein. Im übrigen 

sollte dieser Ethik-Kommission immer ein einschlägiger Facharzt 

beizuziehen sein und nicht nur bei neuen medizinischen Methoden 

und neuen Medizinprodukten. 

Zu Z. 14 (5 8d): 

Der Kommission gemäß Ahs. 3 sollten in jenen Krankenanstalten, 

die zugleich der universitären Forschung und Lehre gewidmet 

sind, auch Vertreter der Medizinischen Fakultät anzugehören, 
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die vom Fakultätskollegium nominiert werden; zumindestens in 

Bezug auf die Medizinische Qualität kommt den Fakultäten eine 

entscheidende Kompetenz zu. 

Auch scheint hier eine stärkere Berücksichtigung der Ärzte 

wünschenswert zu sein, da trotz der hohen Bedeutung der Kran­

kenpflege, der psychologischen und psychotherapeutischen sowie 

der sonstigen Dienste und des Standards der medizin-technischen 

Ausstattung die Qualität einer Krankenanstalt sehr wesentlich 

durch das medizinische und ärztliche Leistunqsniveau bestimmt 

wird. Eine fachkundige Beurteilung der Qualität ärztlicher 

Leistungen erfordert ein Gremium, in dem Ärzte ausreichend, 

jedenfalls aber zahlenmäßig stärker vertreten sind als dies im 

Gesetzentwurf vorgesehen ist. 

Zu Z. 20 (5 11a Ahs. 3): 

Die Erfahrung nicht nur mit dem Wiener AKH hat gezeigt, daß 

eine Personalplanung bzw. Personalbedarfsplanung vom Rechtsträ­

ger der Krankenanstalt allein nicht durchgeführt werden kann, 

wenn die Krankenanstalt gleichzeitig als klinischer Bereich 

einer Medizinischen Fakultät dient. Die Fakultät und das Bun­

desministerium für Wissenschaft und Forschung müssen daher von 

Gesetzes wegen in diese Planungsarbeiten eingebunden werden. Da 

die im Bundesdienst stehenden Ärzte jedenfalls auch im erheb­

lichen Maße in der Krankenversorgung eingesetzt sein müssen, 

sind die Interessen des Bundes auch bereits durch die rein auf 

die Krankenversorgung bezogene Personalplanung bzw. Personalbe­

darfsplanung unmittelbar betroffen. 

Zu Z. 21 (5 11b bis 11e): 

Die verpflichtete Einrichtung eines psychologischen Dienstes 

und eines psychotherapeutischen Dienstes an Krankenanstalten, 
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wie es in den SS 11b und 11c vorgesehen ist, wird im Sinne 

einer ganzheitlichen Betreuung der Patienten nachhaltig be­

grüßt. Die Verankerung der klinisch-psychologischen, gesund­

heitspsychologischen und psychotherapeutischen Versorgung von 

Patienten ist insbesondere im Hinblick auf die mit Kranken­

hausaufenthalten bestehenden psychischen Belastungen dringend 

erforderlich. Gleichzeitig trägt sie der häufig vorhandenen 

psychosomatischen Komponente vieler Erkrankungen Rechnung. 

Diese gesetzliche Maßnahme deckt sich auch mit der Empfehlung, 

die jüngst im Psychologen- und im Psychotherapiebeirat beim 

Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

gefaßt wurde. 

\ 

Hinsichtlich der erforderlichen personellen Umsetzung dieser 

Verpflichtung der Krankenanstalten wird darauf verwiesen, daß 

die Besetzung des psychologischen Dienstes und des psychothera­

peutischen Dienstes nicht notwendig mit Planstellen erfolgen 

muß, sondern auch in Form von Konsiliarpsychologen und -psycho­

therapeuten erfolgen kann. Außerdem verfügen häufig Ärzte an 

Krankenanstalten auch über eine psychotherapeutische Ausbil­

dung. 

Im Zusammenhang mit S 11 d ("Fortbildung des nichtärztlichen 

Personals") wird auch auf die Notwendigkeit der Fortbildung der 

in der Krankenanstalt tätigen Ärzte (Z. 11  S 8 Ahs. 1) hinge­

wiesen, die zweckmäßiger Weise in diesem Zusammenhang zu regeln 

wären. In diesem Sinne gilt auch S 11 e "Supervision" für "die 

(d.h. alle) in der Krankenanstalt beschäftigte Personen". 

Zu Z. 26 (5 16 Ahs. 2): 

Damit bleibt es der Landesgesetzgebung überlassen, ob sie eine 

solche Regelung mit der in den Erläuterungen beschriebenen Ah­

geltungsmöglichkeit einführt oder n�cht. Man wird sehen, ob die 

Landesgesetzgebungen und in weiterer Folge die Rechtsträger der 
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Krankenanstalten entsprechende Ausführungsregelungen zustande 

bringen, weil eine derartige Regelung anderer Interessen,insbe­

sondere der Primarärzte, zuwiderlaufen könnte. Bezüglich der 

finanziellen Seite wird man wohl hinsichtlich der im Bundes­

dienst stehenden Ärzte von der Fiktion eines zusätzlichen 

Dienstverhältnisses zum Rechtsträger der Krankenanstalt aus­

gehen müssen. 

Sofern der Landesgesetzgeber von S 16 Abs. 2 Gebrauch macht und 

den Pfleglingen der Sonderklasse die freie Arztwahl einräumt, 

würde der Kreis jener Ärzte, die Privatpatienten an einer Kran­

kenanstalt behandeln dürfen, erheblich erweitert werden. Da die 

Zahl der Patienten der Sonderklasse an den öffentlichen Kran­

kenanstalten nicht unbegrenzt ist, könnte eine derartige Regel­

ung problematisch werden. 

Zu Z. 28 (5 21 Abs. 1): 

Gegen diese Bestimmung besteht kein Einwand, die Abstimmung mit 

dem Universitätsbereich ergibt sich grundsätzlich weiterhin 

durch Abs. 2, soferne klargestellt ist, welche Funktionen vom 

Bund gemäß Universitätsrecht zu besetzen sind (siehe § 7) . 

Zu Art. 11 Z. 36 (5 46): 

Die nun vorgesehene Fassung entspricht dem let zen Vorschlag 

des Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vom Sommer 

1992. 

Zu Art. 11 Z. 38 (5 60): 

Für Universitätskliniken und Klinische Institute müßte auch 

eine Benachrichtigung der betreffenden Medizinischen Fakultät 

normiert werden. 

- . -
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Schließlich werden in der ANLAGE die dem Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung zugegangenen Stellungnahmen der 

Medizinischen Fakultäten Wien, Graz und Innsbruck angeschlossen 

und dem Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumen­

tenschutz übermittelt. 

Abschließend weist das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung darauf hin, daß aus ho. Sicht jedenfalls die für 

medizinische Fakultäten notwendigen Sonderbestimmungen, wie sie 

seinerzeit vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

auch vorgeschlagen wurden, bedauerlicherweise noch keine Be­

rücksichtigung für eine Neufassung des KAG gefunden haben. In 

diesem Zusammenhang darf nochmals auf die seinerzeitigen Vor­

schläge des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

für Sonderbestimmungen für Medizinische Fakultäten verwiesen 

und um entsprechende Berücksichtigung ersucht werden. Im Hin­

blick auf eine Regierungsvorlage erscheint eine solche ohne 

Sonderbestimmungen für Medizinische Fakultäten im Krankenan­

staltengesetz derzeit nicht konsens fähig zu sein. 

ANLAGE 

F. d. R. d.A. : 

Wien, 16. Dezember 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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D E K A N A T 
DER 

MEDIZINISCHEN FAKULTÄT 
DER UNIVER SITÄT WIEN 

Dr. Karl Lueger Ring 1-3 
A-1010 Wi e n 

Zl. 72-1989/90 

Wien, am 4. Nov. 1992 
Sachb.:Fr. Semelliker 
Tel.: 40 10 3/2068 

Herrn 
Sektionschef Dr.W.FRÜHAUF 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

in W i e  n 

Betr. : Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutzi 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Krankenanstaltengesetz geändert wird 
zur do. GZ 5442/23-7/92 v. 11.11. 1992 

Sehr geehrter Herr Sektionschef! 

Erlauben Sie, daß ich Ihnen in der Anlage eine Kopie unserer 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Krankenanstal tengesetz geändert wird zur weiteren Veranlassung 
zur Verfügung stelle. 

Beilage 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
/�-'�Der Dekan 

---._--

:?' � 
, 

/ / I / ' ()JtLA4;( 
ro�.GrUber 

BUKOESMINISTtRIUM 
fOH WISSENSCHAfl UNO fORSCHUNG 

Eing.: 4 DEZ. 1992 
Zahl: 

.. , � ... t 

�,",',-.,-''''!_'''''''--------'''' 
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D E K A N A T 
DER 

MEDIZIN ISCHEN FAKULTÄT 
DER UNIVERS ITÄT W IEN 

Dr.Karl Lueger Ring 1-3 
A-1010 W IEN 

Zl. 72-1989/90 

Wien, am 04. Dez. 1992 
De.Gr./Sm 
Te1.:40103/2270 

An das 
Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung 

in Wien 

Betrifft: Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz, 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Krankenanstaltengesetz geändert wird 

zur.do. GZ. 66.001/102- I/A/2/92 
bzw. GZ 5442/23-7/92 

Eingangs muß von Seiten der begutachtenden Stelle darauf hingewie­
sen werden, . daß auch in der vorliegenden Novelle die notwendigen 
Adaptierungen zwischen UOG und KAG über Sonderbestimmungen für die 
Medizinischen Fakultäten nicht berücksichtigt wurden. Dies er­
scheint umso verständlicher , da im Zuge der Übersiedelung und 
Errichtung der Kliniken im neuen Allgemeinen Kranken­
haus/Universitätskliniken betriebsorganisatorische Probleme immer 
wieder aufgrund von Unvereinbarkeiten zwischen UOG und KAG und der 
nicht vorhandenen Derogationsmöglichkeit eines der beiden Bundes­
gesetze eintreten. 
Global gesehen erscheint die vorgelete Novelle über weite Strecken 
unausgegoren bzw. scheint die einzige Absicht des Gesetzgebers in 
einer massiven Stärkung des psychologischen bzw. psychotherapeuti­
schen Dienstes zu sein. 

Betreffend § 3 a "Voraussetzungen für Betriebsbewilligungen" 

Es scheint der Wille des Gesetzgebers zu sein die psychologische 
und psychotherapeutische Betreuung durch eine Ausgliederung in be­
sondere Dienste aus der ärztlichen Verantwortung zu nehmen. Dies 
erscheint uns äußerst bedenklich, da die bisherige Praxis, daß die 
in Krankenanstalten beschäftigten Psychologen und Psychotherapeu­
ten dem ärtzlichen Leiter der Krankenanstalt unterstellt waren 
eine befriedigende Lösung darstellte. 
Die psychologische und psychotherapeutische Betreuung muß weiter­
hin unter ärztlicher Verantwortlichkeit bleiben. 
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Betreffend § 6 a "Kollegiale Führung", § 8 "Hygienekommission, 
Ethikkommission, Qualitätssicherungskommission" 

Abgesehen von der unbestrittenen Notwendikeit von Etablierung der 
angesprochenen Kommissionen erscheint es notwendig daraufhinzuwei­
sen, daß die Vermehrung von Kommissionen, sowie die geplante Ver­
größerung der kollegialen Führung zu einer Verlängerung von Ent­
scheidungsabläufen führen wird, die möglicherweise nicht im Inter­
esse des Gesetzgebers liegt. 
Die Einbeziehung des psychologischen bzw. psychotherapeutischen 
Dienstes in die kollegiale Führung ist, ohne die Wichtigkeit die­
ses Bereiches schmälern zu wollen, für die begutachtende Stelle 
nicht nachvollziehbar, da die Führung eines Krankenhauses zweifel­
los Qualifikationen erfordert, die im Managementbereich anzusie­
deln sind. 

Betreffend § 46 "Honorar für Klinikvorstände und Leiter Klinischer 
Abteilungen" 

Die in diesem Fall vorgenommene Adaptierung an das UOG betreffend 
der Möglichkeit der Liquidation für Abteilungsleiter ist zu begrü­
ßen, die vorgesehene Beteiligung von Anstaltspersonal am Honorar 
erscheint aus dienstrechlichen Gründen problematisch. 

Etliche Bestimmungen des Entwurfes im Bereich der Kodifizierung 
der Patientenrechte, der vorgeschriebenen regelmäßigen Personlabe­
darfs- und Einsatzplanung und der notwendigen Adaptierung in Bezug 
auf EWR bzw. EG scheinen unproblematisch zu sein, es stellt sich 
jedoch die Frage, ob für diese Angelichungen eine große Novelle 
notwenidg war und ob im Rahmen solch einer Novelle nicht wichtige 
Punkte zusätzlich einfließen hätten müssen . 

. Dr.H.Gruber 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 

DER DEKAN 
7.12.1992 

A-8010 Graz, am _ _ _ __ _ 

UnlversltAtsplatz 3 

Telefon (0316) 380/41 00, 41 01, 41 02 

Telefax (0316) 381328 

Zahl: 
78 ex 1992/93 

Es wird gebeten, Im Antwortschreiben 

unsere GeschAftszahl anzufahren. 

Betrifft: Bundesministerium für �dheit, Sport, 
und Kosumentenschutz, 
Entwurf eines Bundesqesrrtzes, mit dem das 
Krankenanstaltengeset% �ndert wird 
zu do. GZ.: 66.001/10Z--:IjAj2/92 

In der Anlage erlaube ich mir IiiIiEll eine nachträglich eingelangte 

Stellungnahme übermitteln. 

(Univ.-Prof.Dr.Th. Kenner) 

O 
BUNDESMINISTERIUI f I fIS .WCßAfT UIß fORSCHUI8 

�: 1 O. �r.z. 131l 
arltft: 

Bg.:: /J 
/1 
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Jniversitätsklinik für Chirurgie 
; .. �: I Vorstand: o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. J. Kraft-Kinz L'�� I 

Landeskrankenhaus Graz lohi ........ . ............ .. mit . . . . . . . . Slg. l 
Steiermiirkische Krallkm(/nsta[ten Ces. 1Il. b. H. .: 

An den 
DEKAN der 
MEDIZINISCHEN FAKULTÄT 

Herrn 
Univ. Prof. Dr. Thomas KENNER 

KARL-FRANZENS-UNIV.GRAZ 

Departmenu: 
Allgemein· und Herzchirurgie: Unfallchirurgie: 

o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. J. Kraft-Kinz o. Univ.-Prof. Dr. R. Szyszkowitz 

Stellvertreter des Vorstandes: Plastische Chirurgie: 
a. o. Univ.-Prof. Dr. L. Kronberger a. o. Univ.-Prof. Or. W. Deutschmann 

Thorax· und Hyperbare Chirurgie: Transfusionsmedizin und lmmunhaematologie: 
•. o. Univ.-Prof. Dr. G. Friehs Univ.-Doz. Dr. G. Lanzer 

Urologie: Orthopädie: 
o. Univ.-Prof. Dr. G. Hubmer Univ.-Doz. Dr. O. Stampfe! 

Gefäßchirurgie: Experimentelle Chirurgie: 
•. o. Univ.-Prof. Dr. G. Koch a. o. Univ.-Prof. Dr. L. Kronberger 

3. O. UIDv.-rl\.rt. v •. 'V . ............ - - . .. -. _ . . ..... • ......... ""'·5 .... • 

Graz, 30.11.1992 IKron 10 

STELLUNGNAHME zum Bundesgesetz mit dem das Krankenanstaltengesetz 

geändert wird. 

§ 7 Abs. 4: Aus dem Gesetztestext geht nicht hervor, welche Abteilungen und 

Organisationseinheiten von Absolventen naturwissenschaflticher Fächer 

geleitet werden können und ob diese Einheiten bwz. Abteilungen auch betten­

führend sind. 

§ 8 c, 2/3 : Dieser Paragraph schränkt die' Einführung von neuen Operations­

methoden absolut ein, da die Rückfrage an die Ethikkommission notwendig 

ist. Diese trifft besonders für die in der Zukunft zu erwartenden Ausweitung 

der minimalen invasiven Operationstechnik zu. Wurden neue Operationsme­

thoden in dieser Hinsicht im Tierversuch( In- und Ausland) entwickelt, 

dann kann diese neue Melthode erst nach Zustimmung der Ethikkommission 

ausgeführt werden. Da dies bisher nicht üblich war, kommt es sicherlich 

zu einer nicht absehbaren zeitlichen Verzögerung. 

§ 10 1 1, Zifer 1 und 2: Die Aufzeichnungen in den Krankengeschichten 

über Therapie und Medizin-Gabe ist zu begrüßen, doch die Frage besteht 

wo und wie eine Aufnahmeablehnung eines Patienten dokumentiert werden 

soll evenutelle im Computer ?) • 

§11 b - e: Dem psychotherapeutischen Dienst wird ein sehr breiter Raum 

und daher Enfluß zugestanden I etzterer ist aber nicht abzusehen, da 

eine klinische psychologische Diagnostik als Er gänzung der ärztlichen 

vorgesehen ist. Außerdem ist zu befürchten, daß der psychologische Dienst 

Landeskrankenhaus Graz 
A-8036 Graz. Auenbruggerplatz 1 
DVR 0468533 

LDr. 4382-91 

Telefon (0316) 385/DW. 

Telefax (0316) 385/3418 

8849717 
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mit allen seinen Sparten solchen Einfluß auf das Pflegepersonal und 

sogar auf die Ärzte haben wird. 

§ 16/ Abs. 2: Hier wird die persönliche Behandlung durch einen 

vom Patienten gewünschten Ar zt auf der Sonderklasse bewilligt, der 

auch das Honorar stellen kann. Dies führt sicherlich zur Ar t eines 

Belegspitals in der eigenen Abteilung, insbesondere dann, wenn die 

Abteilung nur eine Klassestation hat. 

tw I:/� 
O.Univ.Prof.Dr �r. h.c. KINZ 

/ 
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Univ.-lOJIIIk JIlr �tWlV .. -. 
A.6020 Innsbruck, Anichstraße 35 
Vorstand: Prof. Dr. P. FriL"ch 

':;{ V/'/ ,'-l 'Vr "c. 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Herrn Sektionschef Or. Wolf FROHAUF 
z.Hd. Herrn Mag. Richard FRITSCH 
Sch�nk�nstraße 4 
A-10l4 Wien 

Fax: 0222-53120-6220 oder 
5755 

-

Tel. (OSl2) 504-2971 
Fax: (0512) 504-2970 

30.11.1992 

Eing.: 1. DEZ. 1992 
Zahl: 0" 00-1 l/l D c0 

Bg.: , 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Krankenanstalten-
gesetz geändert wird. . 
Ersuchen um Stellungnahme GZ 542/23 

Sehr geehrter Herr Sektionschefl 
Sehr geehrter Herr Magister! 

Der zur SteHungnahme übermittelte Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Kranken�nstaltengesetz geändert wird. ist am 19.11.1992 im Dekanat der 
Medizinischen Fakultät eingelangt. Bei der KUrze der vorgegebenen 
Begutachtungsfrist war es daher nicht möglich, die Faku l tät zu befassen. Es 
wurden aber zu den inhaltlichen Punkten der vorgesehenen Novellierung die 
jeweiligen Fachvertreter oder Expertengruppen befragt: die daraus 
resultierenden und im folgenden vorgebrachten Bedenken und 
Änderungsvorschläge sind folgende: 

I. Die fehlende Definit;on der Stellung von Un1versititskl1niken ill KAG 
bzw. die fehlende Klärung der Einf1ußbereiche und Entsche1dungshierarchien 
von Bund und Lindern in den Un1vers1tatsk1iniken. Zu diesem Punkt schließen 
wir uns der Stellungnahme des Vorsitzenden der Mittelbaukurie, Herrn Dr. K. 
Grünewald, an: 

liMit großer Sorge um die Zukunft der Medizinischen Faku 1täten wird 
festgeste l1t, daß im Entwurf zur Nove 11e Oberhaupt nicht oder nur in 
äußerst unzureichender Weise auf dfe besondere Ste17ung der 
Universitl1tsklfnfken eingegangen wird. Diese sind jedoch durch das KAG 
betroffen , weil sie Aufgaben des GesundheftsWBsefls zu erfül1en haben und­
wie spez ie 71 in lnnsbruck - auch die funkt fon eines Landeskrankenhauses 
haben. Es erSCheint daher befremdend, daß hier efn Entwurf vorgelegt wird, 
der dieser Doppe 1 funk t fon in ke iner We l'se Rechnung t,.iJgt und die 
berechtigten Interessen des BNWF und der Medfzfn ischen Faku 1 t/l ten 
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unberücks ichtfgt IIlOt. Es wird in keiner Weise darauf eingegangen, wie die 
verpflichtenden Belange von Forschung und Lehre an Universität'skliniken in 
ausreichendem Maß gewahrt werden k6nnen. " 

In zahlreichen Gesprächen, aber auch in Beschlüssen der Fakultät wurde auf 
diese Problematik wiederholt hingewiesen und dabei festgestellt, daß nur 
eine klare, wie aber auch fa ire Kompetenzabgrenzung zwischen Bundes- und 
Landesinteressen eine gedeihliche und re fbungs freie weiterentwicklung der 
Medizinischen Fakultäten gew8hrleisten kann. 
Um So mehr verwundert es, wie es geschehen konnte, daß bei der Erarbeitung 
des Entwurfes zur KAG-Nove Ile jedwede Chance von vernUnft igen Neuordnungen 
gerade fOr jene Krankenhluser versp ie It wurde I die durch ihre 
Forschungstät igke it und durch die Heranb fldung des ärzt 1 fehen Nachwuchses, 
den entscheidensten Beitrag zur Medizin in 6sterreich Teisten. Die tragende 
Rolle gerade dieser Krankenh3user müßte auch dem Gesundheitsressort bewußt 
sein, auch wenn dessen primare Aufgabe nicht die fntwick lung der 
Universft8ten sondern die Sicherste I lung einer qualifizierten 
Krankenversorgung ist. Jedenfa 17s ist festzuste llen, daß im vorge legten 
entwurf das Wort 11 Dentistenkammer" h8ufiger zu lesen ist dIs der Begr iff 
11 Unfv.ers itätn• 

Aus dieser Sicht. ist es für die Medizinische Faku ltlit Innsbruck besonders 
inakzeptab.el; " �aß im Paragr. 6 Abs. 2, Ziffer 3, die Landesgeset!gebun.g 
Vorsc�rift,.'t'l, .. {Jber die.; �ns_t8Itsordnung . zu er ldssen hat, d1e d7e 
D iens tob Ti�enhe iten der fn.d,en Kr'ankenansta Iten beschaft tgten Personen zu 
regeln h�ben', ohne die Interess.en des 8HWF zu berücksichtigen und ohne auf 
die Be 18nge des. f/pchschu Ilehrer-,Dfenstrechtes einzugehen. 

. 
.! � ". ' .  

. • . 
: • : ' � �. .: �. 

Auch im' P8"�gr:.:"' 6a "be tr(! ffelJd "He, ,Vorschriften aber die ko 1 Tegia Te FOhrung 
wfrd""lltd:}unifJITJutbare: ":ltei$"e'Y'pbets�hen, daß an Un i vers itlltsk liniken auch 
BuiJdesbel!t�h1�te.tei:';tlJtig :s{ri'etq'iid' diese einen wesentlichen Fäktor des 
Le istiJi'ijjsangeb,otiis. wie lJUch.,ßer Leistungsstruktur darste'llen. 

, ' :�:':;'>:(;:':?:{'� ,""?:�" ':"> , : :' _'öl,:" ", .. ' '
. .' .  

" Der:P8i!�gr�t6.t'XIJS'; 'j�wirdprJnzipfe1T begrUBt. Es ist jedoch vor Ende des 
ersten ,,":SBt?eS, ijjnzufügen: � � , ! f wabe f an Un i vers ft6tsk l7'(1 iken, die 
gTeichzi!ftigt�üf..9.ilfen efnes, �KII'fI.,�hrnehf1lf#n, auf die Belange von Forschung 
und Lehre in ausreichendem Maße ROcksicht zu nehmen ist. 

Art. I I I Abs� 2: tn Anbetrtlcht ier auffa I lenden Mißachtung spezifischer 
Bundesintere�sen, zu denen zweife1los die Universitäten geh6ren, sche int es 
zumindest frdgwordfg, daß die W�hrnehmung dieser Bundesinteressen in ihrer 
Gesamtheit dem Bundesmin is ter (ar Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
anzuvertrauen sind. Die Fakultät schlägt daher folgende erg4nzungen vor: 
Hins icht lieh des Kl1n ischen Bereiches Medfzin ischer Faku lt/iten, die 
gleichzeitig Aufgaben eines LKH zu erfüllen haben, sind die spezifischen 
Interessen des BMWF im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung dabe i ausre ichend zu berUcks 7'cht igen. 11 

II. Die Neuordnung der EthikkOlllDiss1on: Hiezu geben wir, in Anlehnung an 
ein Papier des Vorsitzenden der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät 
Innsbruck, Herrn Prof. Dr. F. Gerstenbrand, folgende Stellungnahme ab: 

,rSowohl die AMG-Novelle 1992 als auch die vorliegende KAG-Nove17e 1992 
verlangen die Errichtung von fthtkkommissfonen. 
Die Zusammensetzung dieser Kommfss ionen entspr ieht aber in be iden Fli llen 
keineswegs den Intentionen der Deklaration von Helsinki und den fG· 
Richt Unten fUr ItKlinische Arzneimfttelprüfungen in der EGli (Grunds8tze für 
Standards der Guten Klinischen Praxis (Gep) bei der Durchführung von 
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Studien mit Arzneimitteln am Menschen in der EG). Demgegenüber bestehen an 
den österreichischen Medizin ischen Fakult8ten schon seit einiger Zeit 
Ethikkommissionen, die gem3ß IJOG Paragr. 15 e ingerichtet sind, und die in 
ihrer Zusammensetzung und Arbeitsweise den Forderungen der Deklaration von 
Helsinki voll entsprechen. Oie Fakultßts-Ethikkommisssionen haben nicht nur 
Arzneimittelprüfungen zu beurteilen , sondern auch Projekte, die sich mit 
neuen medizinischen Methoden (Behandlung und Diagnostik) und neuen 
Medizinprodukten beschBftigen. 

Zum vorliegenden Novellierungsvorhdben ist anzuführen: 

1) Es ist die Gefahr gegeben, daß eine Vie lzah] von Eth ikkommiss ionen 
eingerichtet wird, und die Kommissionen sich in ihrer Tätigkeit gegenseitig 
behindern und uberschneiden. 

2) Es ist zu befürchten, däß eine Zunahme der Zahl der Ethikkommiss ionen 
zu einer Abnahme des Standards führt, besonders wenn bedach t wfrd, daß die 
Zusammensetzung der Ethikkorrmissfonen nach AMG und KAG bedenklich ist, daß 
1, maxfma I jedoch 2 A'rzte, in, einer Kommiss ion . von 7-8 Mitg !federn 
vorh8.nden s fnd. Dies entspricht nicht dem Standard der 
Faku It3tskommiss ionen Graz, :Innsbruck und- Wien. Oie nach KAG und ANG 

vorgeschlagenen Ethikkammissionen sind auch nicht in der Lage, die 
Anforderungen gem3ß der Dek laratfon von Helsinkf zu bewä ltigen. BezUgTfch 
Einze lhe iten hat die fthikkommiss fon der Medizinischen Faku It8t Innsbruck 
schon en tsprechend Stellungnahmen zum AMG und KAG abgegeben, die sie auch 
weiterhfnvertritt (5 fehe BeHagen). 

3) Oie ungeschm/i lerte Erhaltung der Kompetenz der an den drei 
Medizinischen F8.kultäten nach " UOG eingerichteten Ethikkommissionen, die 
entsprechend ,den "Anforderungefl.,':rler ,Deklaration' von Helsfnki· und GCP zu.sdtinfie6ge'iet,�f ��/ncC�:jTl�ß'!sfcJi��ge$:'tl!.l1t werden.: Oiese KOlT1l11iss ionen haben 
s7ch in ße,r;;ßewd ltfgung der' ihnen -geste Tlten Au fgaben '(011 bew8hrt, ihre 
ungeschl!l�le,r��, Arbe'itsmlig 1ichk� ft ist auf a lle Fa 11e zum Schutz der 
Versuch$p�t;'so'!z./(er.ha lten. . •. ,_" : 

4) Ein�. bess$ere Koordfnferung der T8tfgkeitsbereiChe der neu zu 
schaffenden,,:Ethfkkonrnfssionen mf.t'den bereits bestehenden Eth'fkkommissionen 
ist dnzustreben. Zu diesem Zwecke ist anzuregen, daß eine Besprechung der 
bete i Hgten Ste 1Ten am SM, fOr Gesundhe i t, Sport und Konsumentenschutz zur 
Frage der Koordination durchgefOhrt wird. Es so1Tte dabei auch besprochen 
werden, wie die Zahl der neu einzurichtenden Ethfkkommissfonen in ein 
ausgewogenes Verhä ltn is zu dem zu erwartenden Arbeftsumfdng zu bringen 
ware. In Deutschland sind zur Zeft etwa 51 Ethikkommiss ionen bei etwa 80 
M il lionen Efnwohn�rn eingerichtet. 

5) BezOglich der Arbeitsweise der Ethikkommissionen bei der Beurtei lung 
neuer mediz in ischer Methoden und neuer Medizinprodukte ist zu empfeh Ten, 
ddß diese ana log den 1m Arznefmit telgesetz festgelegten Prüfverfahren bei 
klinischen Prüfungen von Arzneimitteln geregelt wird. 

6) Die im Absatz 4 vorg�sehene Weitergabe der Protokolle der 
Ethikkommission an den ärztlichen Leiter der Krankenanstalt ist aus Gründen 
der zu wahrenden Vertraulichkeit abzulehnen. Die T� tigkeit der 
Ethikkommission dIs Seratungsgremfum setzt absolute Vertraulichkeit voraus. 

Zudem er laubt der Sponsor die Vor lage der Projektunter lagen an die 
Ethikkomm7'ssion nur unter ausdrücklicher Garantie der vertraulichen 
Behdndlung durch die Mitglieder der Eth fkkommiss ion , da für den Sponsor 
bedeutende wirtschaftliche und wissenschaftliche Interessen auf dem Spiel 
stehen, 
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Es wird d�her vorgesch lagen, daß der Prüfungs le iter be i der Me ldung einer 
beabs fcht igten k lin ischen Prüfung dem ä.rzt liehen Le iter der Krankenanstalt 
die Unbedenklichkeitsbescheinigung der Ethikkom1l1ission und gegebenenfa 71s 
den diesbezüglichen Protoko llausschnitt zur Kenntn is bringt. 11 

111. Zur Frage des Psychologischen und psychotherapeutischen Dienstes sowie 
zur Superv1s1on nimmt der Vorstand der Universitätsklinik fUr Medizinische 
Psychologie und Psychotherapie, Univ.-Prof. Or. W. Wesiack, wie folgt 
Ste llung: 

"Man gewinnt den Eindruck, daß die gleiche berufspolitische Gruppierung, 
der wir das IIOsterreichische Psychotherapiegesetz" zu verdanken haben, das 
mit Sicherheit innerhalb der EG so nicht aufrechterhalten werden kann, auch 
diese Abschnitte des Gesetzesentwurfes federführend bee7'nflußt hat. Auch 
hier sind wiederum die arzt .. und universft6tsfe1ndlichen Tendenzen dieser 
Gruppierung unschwer erkennbar. Als Beispiel führe feh die Zusammensetzung 
der Ethikkommission an, vor deren �kßpfiger Zusan�nsetzung nur ein 
e,nzfg�r Arzt sein muß, und daher leicht überstimmt werden kann. 

Die Tendenz des �setzesentwurfes, Psychologen und Psychotherapeuten in den 
klinischen Alltag zu integrieren, mtJchte feh voll und ganz unterstützen -
aber nicht in der vorschl�genen Fonm. 

Strikt abzulehnen ist e:int! rrennung von "psychologischen" und 
"psychotherapeutischen" Dionsten aus mehreren Gründen: 

1) Die heiden Bereiche lasstln sich sachlich nicht trennen, sie bilden 
eine E.:inhe.it�·Fo 19t mdn dem.vorsc,hlagdes Gesetzesentwurfes, dann muß es 
zwangsJ/iufig, zu Kompetenzstreitigkeiten und Effiifenzininderungen kommen. 
Die vom Gesetz intendierte und von uns vo 11 bejahte, und unterstützte 
Integra.tio.n .. psycho logischer und psychotherapeutischer Ges ichtspunkte in den 
Klinikdl1tag:\tiOrden dlldurch nicht gefördert sondern erschwert werden. 

2) Seft aber 10 Jahren gibt es an den tJsterreichischen Medizinischen 
Fakultlten das Lehr- und PrOfungsfach IlMedizfnische Psychologie und 
Psychotherapfe� sowie entsprechende Institute bzw. K1iniken. Hier arbeiten 
A'rzte und Psycho logen harmonisch zusammen und werden in k Tinischer 
Psychologie und Psychotherapie weitergebildet. Der Gesetzesentwurf 
ignoriert (aus durchsichtigen Gründen) diese Tatsache. 

3) Die Paragraphen llb (Psychologische Dienste) und llc 
(Psychotherapeutische Dienste) sind offenbar nicht von praktizierenden 
lirzt 1 fehen Psychotherapeuten und k 1 in ischen Psycho logen verfa8t und 
Inspiriert , sondern von berufspolitischen Gruppen-Vertretern, die �glfchst 
vfeTen Z.Zt. arbeitslosen "'Psychotherapeutenll Bet6tigungsfelder in den 
K1iniken und Krankenh6usern öffnen mächten. 

um die wünschenswerte Integr�tion von Psychologie und Psychotherapie in die 
K I in iken und Krdnkenhäuser ohne Re fbungsver luste, Kompetenzgerange T und 
überm&8ige Kostenstefgerung zu ermfJg lichen , schlage ich vor, die 
Paragraphen I1b und 11c wie folgt zusammenzufassen: 

Paragraph I1b �dizinp$ychologischer und psychotherapeutisCher Dienst: 

1) Die Träger von bettenfOhrenden Krankenanstalten sind verpflichtet, 
nach Maßgabe des Anstaltszweckes und des Leistungsangebotes die 
medizfnpsychologische Betreuung und psychotherapeutische Behandlung der in 
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Ans td l tspflege aufgenommenen Personen durch F inr ich tungen e ines 
medtz inpsycho log fschen und psycho therapeut ischen D iens tes s icherzus te 1 7en . 
D ieser ha t nach Maßgabe der A ufgaben und Größe der Krankenans ta l t  
en tsprechende Organ isll t ionse inhe i ten für med iz fnpsycho Tog ische D iens te und 
psycho therapeu t ische Behand lung zu umfassen; entsprechende Räum l ichke iten 
s ind bere itzus te l ien • 

.. 2) [m Rahmen Jeder Org�n isat fonse inhe ft  gemäß Abs . (1 ) müssen gee igne te 
Arzte und Psycho logen , d 7 e  den gesetz l ichen Bes t immungen en tsprechend a 7s 
k 1 in ische Psycho 70gen bzw. a ls Psychotherapeuten en tsprechend 
we itergeb i lde t s ind , in ausre ichender Zah l  zur Verfagung s tehen . D iese s ind 
der Landesreg ierung bekanntzugeben. 

3) Nach Maßgabe des Ansta l tszweckes und des Le is tungsangebotes sowie der 
GrOße der Krankenasta lt muß der mediz inpsycho ]og ische und 
psychotherapeu t ische D iens t aber genügend P lans te 7 1en verfügen , um se inen 
diagnos t ischen , therapeut ischen, kons f T iar-psycho Tog ischen, 
gesundhe f tspsycho 7og ischen Aufgaben , zu denen auch die Superv is ion gehört,  
gerecht zu werden . O ie entsprechenden Personen s fnd der L andesreg ierung 
bekanntzugeben. 

4) Für d ie Le i tung des medfz inpsycho log fschen und psycho therapeu t ischen 
D ienstes sowie der e inze lnen Organ isa t fone inhe f ten is t e in 
psychotherdpaut fsch ausgeb i ldeter Arzt oder e in k l in ischer Psycho loge zu 
bes teIlten. D!e Bes te l lung ist der Landesreg ierung bekanntzugeben . Far den 
Fa 11 ' der Verh inderung fst jewe f ls e ine in g le icher We ise qua l ffiz ierte 
Person vorzusehen und der Landesreg ferung bekanntzugeben . 

5) Der: medfz inpsycho log fsche und psychotherapeu t ische D iens t muß so 
organ,tsJle!if is�in, daß unter Tags jederze i t  e in AngehlJr iger dieses D iens tes 
ey.y.e:'fchbiri:Jst: · . 

'. �� ': . ' :',--�,��,�:,�,-� ,�� 
. 6) :.�\11��!tliks,=-chol�g/$che und psycfr0t.herapept ische D iagnost fk • und 

Behan"ll!l11/iT�-.äa·rf.;-� '·" wfe '� " 1 1� anderen d7agnost ischen und theY'apeut 7Schen 
Ma8n�11inifijt-nriT:!"'-mit Zus t-ifll1lung • • . •  D ieser Punkt kann ent fa 7 1en, we f T  für 
medfz fnpsycho log 1sche ' D iagnos t ik und Behand lung ke 7'ne anderen NBBstlbe 
gO 1tfg se in dOrfen, wie far a l le anderen diagnos t ischen und therapeutischen 
�BnlJhmen. 

Paragraph Ve: 

1) D ie Träger der Krankendns ta lten s ind verpfl ich te t ,  durch gee ignete 
MC1ßnahman s fcherzus te l len , dlJß den in der Krankenans ta 7t  besch8.ft igten 
Personen im Rahmen ihr�r D ienstze i t im erforder 1 ichen Ausmaß Ge legenhe it 
zur Te i lnahme an e iner berufsbeg le itenden Superv is ion geboten w ird. 

2) Für die Superv is ion müssen gee ignete ärzt l iche Psycho therapeu ten oder 
k l in ische Psycho logen , d ie Ober e ine m indes tens 5- jähr fge Berufserfahrung 
sowie e ine en tsprechende superv isor fsche We fterb f ldung verfügen und nach 
MlJg l ichke it n icht in den Betr ieb e ingebunden s ind, zur Verfügung s tehen. 11 

E rgänzend zu d i eser Ste l l u ng nahme möchte i ch ,  auf Wun s ch von Herrn Dr . 
Grünewo l d , des sen Kommentar zu der S te l l u ngnahme Prof . Wes i acks anfügen : 

" . . .  dlJ ich nach re i f T  ieher Über legung den En twurf von Pro f. Wes iack n ich t 
un terze ichnen kann. Ich begründe d ies w ie fo lgt : 
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Ich g laube , daß Faku l tä ten n ich t 50 o ffen5 i�� t l ich Standes in teressen in den 
Vordergrund s te l 1en so I lten , d ie von der Arz tek8f11mer ohneh in ausre ichend 
vertreten werden. D ies vor a 1 1em ddnn n ich t,  wenn der Ton so geha lten is t .  
bes tehende Gese tze . d ie auf par lamen tar ischen En tsche idungen beruhen , 
vertlch t I ich zu ITIdchen und zudem Berufsgruppen zu di ffam ieren und ihnen 
un lautere Vorgängswe isen zu un ters te l ien , d ie 7e t�t T ieh ,'hre Ausb i 1dung 
groB t'e Os duch an Un i vers Ua ten erha l ten haben. i4'hn l fch scharfe 
Reso lu t ionen gegen Mediz iner s ind m ir von anderen Faku ltä ten n ich t bekann t  
und tragen d uch n ich t zum gewOnschten ko l leg ia len Umgang be i .  Es muß doch 
mtJg lich se in . d ie Interessen von Ärzten zu vertre ten ohne daß dies In e Ine 
Besch imp fung Anderer ausar te t . Ich b i tte S ie höfl fchs t' ,  me ine D fs tanz ierung 
zu d ieser " Be i Taget! fes tzuha. lten. 1I 

I V .  Ko l legi a l e  Führung : 
I m  Paragr . 6a w i rd fes tgeh a l ten , daß d i e  ko l l egi a l e  FühT"ung deT" 
K rankenan s ta 1 ten durch d i e  Le i tung des ärzt l i chen D i enstes , der Verwa l tung , 
der Pf l eged i en s te s . des psycho l og i schen und psychotherapeut i schen D i enstes 
erfo l ge n  so l l .  D i e  E i n b i ndung der be i den l etzten D i enste i n  d i e  Le i tung der 
Krankenans ta l ten ersche i nt a l s  Ube rproport i ona l e Aufwertung u n d  so l l te 
un terb l e i be n . 

V .  Kostenvergotung an l äß l i ch wi ssenschaft l icher Arbe i ten im Auftrag Dritter 
( Paragr . 46 , 3) : 
W i r  gehen davon aus , daß von öffent l i chen fonds  ( FFWF oder andere ) 
geförderte f'orschungsprojekte n i cht i n  d i e  h i er geme i nten 
w1 ss�ns,chaftli chen Arb�i ten zäh 1 eß, fUr d i e vom Rechtsträger der 
Kranke.naristaTt c Vergütungen beansprucht werden können . Darüber h i naus 
so l l ten jedöch a 1 1 e auch von pr i vater Se i te f i nanzi erten Projekte von ei ner 
so 1 chen -y'er.gü.��ng ausgenommen sei n ,  wenn die Forschung n i  cht auf d i e  
E rz 1 eliing · i �gendwe l cher Gewi nne abger i chtet i s t .  Be i spie l swe i se so l l te 
e i nein durch, ;e i ne pri Vate F irma bezah l ten wissenschaft l i chen Angeste l l ten , 
der i m  Rahmen der K l i n i k  wi ssenschaf t l i che Projekte ohne kommerz 1 e 1 l en 
Nu tzen betre i bt ,  d i e  Benutzung der E i nr i chtungen der K l i n i k ohne Vergütung 
e r l aubt se i n .  

VI . Kosten l ose Abschr Uten von KrankengescM chten etc .  ( Paragr . 10 , Abs . 
1 ) : 
Es so l l te den K ra nkena n s ta l ten fre i stehen . für Abschr i ften von 
Krankengesch i ch ten etc . d i e  e i genen Kosten in Rechnung zu ste l l en . 

VI I .  D i e  Auswe i tung des Paragraph 46 KAG auf d i e  Le i te� K l i n i s cher 
Abtei  lu ngen wi rd begrUBt . Da fm Parag raph 46 KAG e i ne der wen i gen noch 
bes tehenden Bevorzugungen von Lei ter-Funkt i onen an Un i vers i tätsk l i n i ken 
gegenUber Pr imarärzten sow i e i m  Verhä l t n i s zu den Gegeben he i ten im Aus l and 
ge sehen w i r d , erschei nt d i e Be i beha l tung d i eses u nmi tte l bar anwendbaren 
Bundesrechtes fUr d i e Attrakt i v i tät ärzt l i cher FUhru ngspos i t i onen an 
U n i vers i tätsk l i n i ken und dam i t  für das we i tere Gede i hen der Med i z i n i schen 
Fak u l täten a l s sehr wesen t l i ch . 
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VI I I .  E i ne Ste l l ungnahme z u r  Frage der liyg i e nebeauftragten kann au s GrUnden 
der Verh i nderung des F ach vertreters i n  d i eser kurzen Begu tachtu ngs fr i st 
n i cht gegeben werden . 

F ü r  den Dekan der Med i z i n i schen Faku l tät I n n sbruck 

1 

Un i v . -P rof . 
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